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LIEBE LESER
mitunter scheint es, die neuen Medien würden mit schicksalshafter Urgewalt über
uns hereinbrechen, so dass jeder Versuch, sich dagegen zu wehren, zum vornherein

aussichtslos sei. Dass dem nicht unbedingt so ist, beweist das Beispiel der
Stadt Bern: Dort hat letzten Oktober der Gemeinderat das Gesuch der mächtigen
Rediffusion AG für die Einspeisung des sogenannten «Teleclub» in das von dieser
Firma betriebene städtische Kabelnetz abgelehnt. Die Exekutive machte dabei vom
ihr praktisch einzigen verbliebenen Recht im Vertrag mit dem Kabelbetreiber, nämlich

gegen die Einführung neuer Programme ein Veto einlegen zu können,
Gebrauch. Der «Teleclub», in der Agglomeration Zürich bereits im Versuchsbetrieb, ist
Pay-TV auf der Basis von Spielfilmen.
Mit dem Entscheid des Gemeinderates hat sich die Rediffusion allerdings nicht
abfinden können. Durch die Hintertür der bundesrätlichen Rundfunkverordnung hofft
sie, doch noch zu ihrem Ziel zu kommen. Ein entsprechendes Gesuch wurde jedenfalls

beim Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement angekündigt. Auf
diese Zwängerei haben aufmerksame Berner Lokalpolitiker nun reagiert. In einem
Postulat der SP-Stadträtin Marianne Jacobi und Mitunterzeichnern wurde der
Gemeinderat ersucht zu prüfen, «wie die Einführung des Pay-TV in Bern auch künftig
verhindert werden kann. Sollte dies in gemeinderätlicher Kompetenz und aufgrund
des Konzessionsvertrages zwischen Gemeinde und Rediffusion nicht möglich sein,
ist dem Stadtrat (Legislative) entsprechend Bericht zu erstatten und Antrag zu
stellen». Obschon der Gemeinderat die Meinung vertrat, der Vertrag mit der Rediffusion

genüge, um die Einführung von Pay-TV zu verhindern, wurde das Postulat vom
Stadtrat einstimmig angenommen. Die Einsicht, dass es einer eindeutigen
Rechtsgrundlage bedarf, damit nicht unter Umständen eine private Firma gegen den
erklärten Willen der Behörden Pay-TV einführen und betreiben kann, war stärker als
das Vertrauen in einen veralteten, die neuen Medien noch gar nicht berücksichtigenden

Vertrag mit entsprechenden Rechtsunsicherheiten.
Uberaus erfreulich ist, dass der politische Vorstoss im Berner Stadtrat nicht
einfach aus einer verbohrten Haltung gegen alles Neue erfolgt ist, sondern von einer
staatspolitischen Verantwortung geleitet wurde. Wohl zum erstenmal wurde
hierzulande Pay-TV in einem Gemeindeparlament richtig und in seiner ganzen Konsequenz

beurteilt, als in der Begründung des Postulates darauf hingewiesen wurde,
dass damit im Prinzip ein zweites Fernsehprogramm etabliert werde, das allerdings
dem Auftrag der Information und der Bildung, wie er in der Konzessionsbewilligung
der SRG auferlegt ist, nicht nachzukommen brauche. Wer sich Abend für Abend
von der über Pay-TV gelieferten Unterhaltung berieseln lasse, sehe keine Tagesschau,

keinen Kassensturz, keine Rundschau, wurde argumentiert. Die ungleiche
Konkurrenz hätte überdies zweifellos einen negativen Einfluss auf die Werbeeinnahmen

im SRG-Programm und könnte allenfalls mit der Zeit gar einen Druck auf
die Konzessionsgebühren ausüben. Damit indessen wäre der Programmqualität
des SRG-Fernsehens kaum gedient und seine Integrationsfunktion könnte in
Gefahr geraten.
Die Probleme, die sich der Gemeinde mit den neuen Medien stellen - besonders
mit den immer grenzenloser werdenden Anwendungsmöglichkeiten des Kabelnetzes

-, müssten umfassend studiert und nach demokratischen Gesichtspunkten
gelöst werden, fordern die Unterzeichner des nun überwiesenen Postulates weiter. Es

gehe nicht an, einfach zu akzeptieren, was private Unternehmer aus kommerziellen
Interessen einer Gemeinde und ihren Bürgern aufdrängen wollen. Demokratisierung

der Medien nicht nur von innen her, sondern auch aus der Perspektive eines
Gemeinwesens und seiner Bedürfnisse im Bereich der Kommunikation: Damit
haben die Berner Lokalpolitiker eine Initiative ergriffen, die breiteste Nachahmung
verdient.
Mitfreundlichen Grüssen
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